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Allgemeinverfügung des Landratsamtes Rottal-Inn zur Aufstallung von Geflügel in 
einem festgelegten Gebiet nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen 
(„Tiergesundheitsrecht“) i.  V. m. der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
(Geflügelpest-Verordnung) und dem Tiergesundheitsgesetz im Landkreis Rottal-Inn 
 
Aufgrund des Art. 170 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) 
i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. d) Halbsatz 1 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 13 der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), sowie Artikel 3 
Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und 
Veterinärdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die 
Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG), 
ergeht folgende  
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : 
 

1. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Hühner, Truthühner, Perlhühner, 
Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel oder in 
Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 
2016/429) im Gebiet des Landkreises Rottal-Inn südlich der Bundesstraße B 12, 
welches in der beiliegenden Karte, die Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist, rot 
markiert ist, halten, wird eine Aufstallung angeordnet  
 
1.1.  in geschlossenen Ställen oder  
 
1.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge 

gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. Netze oder Gitter dürfen zur 
Vermeidung des Kontaktes zu Wildvögeln genutzt werden, wenn sie als 
Abdeckung nach oben eine Maschenweite von nicht mehr als 25 mm aufweisen. 

 
2. Die sofortige Vollziehung der in der Nummer 1 getroffenen Regelung wird angeordnet. 

 
3. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
4. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 
 

 
 
Hinweise: 

 
1. Ordnungswidrig i.  S. d. des § 64 Nr. 14b der Geflügelpest-Verordnung i. V. m.  

§ 32 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. a) des Tiergesundheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

 
2. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Rottal-Inn vom 10.12.2021 (Anordnung von 

Biosicherheitsmaßnahmen zu präventiven Zwecken) gilt unbeschadet dieser 
Allgemeinverfügung fort. 

 

3. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der 
verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
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4. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im 

Landratsamt Rottal-Inn, Ringstraße 4 - 7, 84347 Pfarrkirchen, Zimmer 408, aus. Sie 
kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden 

 
 

Pfarrkirchen, den 01.02.2022 
 
 
 
gez. 
Robert Kubitschek 
Regierungsdirektor 
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